


Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz verabschiedet
Der Gesetzgeber will die Konjunktur 
durch zahlreiche Änderungen im Ein-
kommen-, Körperschaft- und vor allem 
im Umsatzsteuergesetz stützen. Durch 
den ermäßigten Umsatzsteuersatz profi-
tieren Hotel- und Gastgewerbe am meis-
ten von der Gesetzesreform. Das Gesetz 
zur Beschleunigung des Wirtschafts-
wachstums wurde vom Bundesrat am 
18.12.2009 verabschiedet und im BGBl 
vom 30. Dezember 2009 veröffentlicht 
(Teil I S. 3950). Das Gesetz trat zum 
1.1.2010 in Kraft.

Ermäßigter Umsatzsteuersatz: Von 
19 % auf 7 % gesenkt wurde der Um-
satzsteuersatz für die kurzfristige Ver-
mietung von Wohn- und Schlafräumen, 
die ein Unternehmer zur kurzfristigen 
Beherbergung von Fremden bereithält. 
Neben dem klassischen Hotelgewerbe 
werden auch Pensionen, sonstige Frem-
denzimmer oder die Vermietung von 
Campingplätzen begünstigt. Unter die 
kurzfristige Vermietung fallen alle Leis-
tungen über einen Zeitraum von nicht 
mehr als sechs Monaten. 

Ausnahmen: Der ermäßigte Steuer-
satz gilt allerdings nicht für im Zusam-
menhang mit der Zimmervermietung 
gewährte Nebenleistungen und Zusatz-
leistungen wie z.B. das Frühstück, sons-
tige Verpflegungsleistungen, Getränke 
aus der Minibar, Telefon- und Internet-
gebühren, die Überlassung von Tagungs-
räumen oder die Nutzung von Wellness- 
angeboten.

Aufteilung: Diese neue komplizierte 
Regelung macht also künftig eine Auf-
teilung des Pauschalpreises für Über-
nachtung mit Frühstück oder Halbpen-
sion usw. erforderlich. Ob und inwie-
weit das Gastgewerbe die Steuerermä-
ßigung an die Gäste weitergibt, bleibt 
offen. Für Geschäftsreisende, die die 
Übernachtungskosten steuerlich geltend 
machen können und zum Vorsteuerab-
zug berechtigt sind, verteuern sich die 
Übernachtungskosten im Fall der Nicht-
weitergabe um 12 %.

Zum 1.1.2010 sind zahlreiche Neuregelun-
gen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Kraft getreten.

Kurzarbeitergeld:  
Zum 1. Januar hat sich die Bezugsfrist 
für das Kurzarbeitergeld geändert. Der 
Bezug von Kurzarbeitergeld wurde auf 
bis zu 18 Monate verlängert und gilt für 
Betriebe, die mit der Kurzarbeit in 2010 
beginnen. Außerdem gibt es neue pau-
schalierte Nettoentgelte für die Berech-
nung des Kurzarbeitergeldes. Das Kurz-
arbeitergeld beträgt für Arbeitnehmer 
mit mindestens einem Kind 67 % und für 
die übrigen Arbeitnehmer 60 % der Net-
toentgeltdifferenz (Differenz zwischen 
dem pauschalierten Nettoentgelt aus 
dem Soll- und dem Ist-Entgelt in einem 
Kalendermonat). 

Gendiagnostikgesetz: 
Nach diesem Gesetz sind genetische Unter-
suchungen am Arbeitsplatz grundsätzlich 

verboten. Die arbeitsrechtlichen Regelun-
gen des Gendiagnostikgesetzes traten zum 
1.2.2010 in Kraft.

Meldung von Arbeitsstunden:   
Arbeitgeber müssen seit dem 1.1.2010 
an die Unfallversicherungsträger die 
Arbeitsstunden ihrer Beschäftigten mel-
den. Gemeldet werden müssen entweder 
die tatsächlich erfassten Arbeitsstunden 
oder zumindest die Sollarbeitsstunden der 
Beschäftigten. Ist dies aus betrieblichen 
Gründen nicht möglich, können ersatz-
weise Arbeitsstunden nach dem Vollar-
beiterrichtwert bzw. geschätzte Arbeits-
stunden gemeldet werden. Fehlen Anga-
ben über die Arbeitsstunden, werden die 
Meldungen als fehlerhaft zur Neuerstat-
tung abgewiesen. 

Insolvenzgeldumlage:  
Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld 
für das Jahr 2010 wurde auf 0,41 Prozent 
festgesetzt.

Kein Versicherungsschutz für Unfälle auf 
Umwegen.

Tankfahrt:  
Wer auf dem Weg zur Arbeit einen Umweg 
über die Tankstelle wagt, riskiert seinen 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutz, wie 
das SG Detmold in einem aktu-
ellen Urteil vom 16.11.2009 
entschieden hat (Az. S 14 U 
3/09). Unterbricht der Arbeit-
nehmer die Fahrt zur Arbeit 
und ereignet sich dann ein Unfall, wird der 
Arbeitnehmer von der gesetzlichen Unfall-
versicherung nur geschützt, wenn zwischen 
dem Grund für die Unterbrechung und sei-
ner beruflichen Tätigkeit ein besonders enger 
Zusammenhang besteht. Ein solcher ist beim 
Auftanken des für den Weg zur Arbeit benutz-
ten Fahrzeugs nicht gegeben. Das Auftanken 
ist grundsätzlich dem persönlichen Lebens- 
bereich des Versicherten zuzurechnen. 

Der Fall: 
Im Fall hatte ein Arbeitnehmer den Heim- 
weg von der Arbeit mit seinem Motor-
rad verlassen, um zu tanken. Bevor 
er den direkten Weg wieder erreichte, 
stürzte er nach einer Vollbremsung und 
zog sich dabei verschiedene Verletzun-

gen zu, die dazu führ-
ten, dass er für die 
Dauer von drei Mona-
ten arbeitsunfähig war. 
Die beklagte Berufsge-

nossenschaft sah den Unfall nicht als Ar- 
beitsunfall an und verweigerte alle Leis-
tungen. Das Sozialgericht gab der Berufs-
genossenschaft Recht und betonte, dass 
etwas anderes allenfalls dann gelten 
könne, wenn der Versicherte aus Grün-
den tanken muss, die er nicht zu vertreten 
hat und die für ihn unvorhersehbar waren, 
wie beispielsweise bei einer Verkehrsum-
leitung oder bei einem Stau. 

Unfallversicherung: 
Umwege zum Tanken 

nicht versichert
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Keine Umwege am Weg zur Arbeit!

Arbeit & Soziales: Was seit 2010 gilt 
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Unser Tipp

Steuerermäßigung für Hand- 
werkerleistungen auch bei  
abgekürztem Zahlungsweg 

Steuerpflichtige, die Handwerkerleis-
tungen für private Zwecke in Anspruch 
nehmen, erhalten auf Antrag eine Steu-
erermäßigung bis zu 20 % der Aufwen-
dungen, höchstens 1.200 €. Vorausset-
zung hierfür ist, dass der Steuerpflich-
tige für die Aufwendungen eine Rech-
nung erhalten hat und die Zahlung auf 
das Konto des Erbringers der Leistung 
(also des Handwerkers) erfolgt ist. Die 
Finanzverwaltung forderte bislang, dass 
das Geld vom Konto des Steuerpflichti-
gen selbst überwiesen worden ist. Das 
FG Sachsen hat jedoch entschieden, 
dass die Steuerermäßigung bei Aufwen-
dungen für haushaltsnahe Handwerker-
leistungen auch dann gewährt werden 
muss, wenn die Handwerkerleistun-
gen im abgekürzten Zahlungsweg vom 
Konto eines Dritten, z. B. den Eltern 
des Steuerpflichtigen, beglichen wer-
den (FG Sachsen, Urteil v. 18.9.2009 
- 4 K 645/09). Im Streitfall wurde die 
Rechnung einer Baufirma von der Mut-
ter einer Steuerpflichtigen, die mit die-
ser im gleichen Haushalt wohnt, bezahlt. 
Das Finanzamt erkannte die Aufwen-
dungen nicht an mit der Begründung, 
die Steuerpflichtige hätte keine Auf-
wendungen gehabt, da die Rechnung 
durch die Mutter beglichen worden sei. 
Das FG vertrat die Auffassung, dass das 
vom Gesetz vorgeschriebene Erforder-
nis unbarer Zahlungsvorgänge nicht so 
weit geht, dass das Geld zwingend vom 
Konto des Steuerpflichtigen selbst über-
wiesen sein muss. Noch nicht bestands-
kräftige Steuerbescheide sollten daher 
in jedem Fall offen gehalten werden. 
Denn auch das FG Rheinland-Pfalz 
wird sich mit der Steuerermäßigung 
befassen müssen. (Az. 3 K 2002/09).
Unter Umständen führt eine Panne des 
Gesetzgebers dazu, dass Aufwendun-
gen für Handwerkerleistungen bereits 
rückwirkend für das Jahr 2008 bis zum 
Höchstbetrag von 1.200 € von der Steu-
erschuld abgezogen werden können. 
Daher ist ein Einspruch gegen den Steu-
erbescheid für 2008 geboten. Außerdem 
sollte ein Antrag auf Ruhen des Verfah-
rens gestellt werden. 
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Aktuelle Änderungen durch das Bürgerent-
lastungsgesetz-Krankenversicherung: 

Bürgerentlastungsgesetz: 
Der Abzug von Vorsorgeaufwendungen ist 
durch das Gesetz zur verbesserten steuer-
lichen Berücksichtigung von Vorsorgeauf-
wendungen zum 1.1.2010 in wesentlichen 
Bereichen geändert worden. Das Bundesmi-
nisterium der Finanzen hat zu den steuerli-
chen Neuregelungen der Vor-
sorgepauschale ein umfang-
reiches BMF-Schreiben her-
ausgegeben (v. 14.12.2009 
IV C 5 –S 2367/09/10002).
Eine der wichtigsten Ände-
rungen besteht darin, dass im Steuerveran-
lagungsverfahren der pauschale Ansatz von 
Vorsorgeaufwendungen entfallen ist und 
eine Vorsorgepauschale ab 2010 nur noch 
im Lohnsteuerabzugsverfahren berücksich-
tigt wird. 

Lohnsteuerabzug: 
Der für den Lohnsteuerabzug maßgebliche 
Jahresarbeitslohn ist weiterhin um eine Vor-
sorgepauschale zu kürzen. 

Berechnung der Vorsorgepauschale: 
Zum 1.1.2010 gelten neue Vorgaben zur 

Berechnung der Vorsorgepauschale beim 
Lohnabzug. Die zu berücksichtigende Vor-
sorgepauschale setzt sich aus der Summe 
von Teilbeträgen für die Rentenversiche-
rung, für die gesetzliche Kranken- und sozi-
ale Pflegeversicherung und aus einem Teil-
betrag für die private Basiskranken- und 
Pflege-Pflichtversicherung (§ 39b Absatz 
2 Satz 5 Nummer 3 EStG) zusammen. Die 
Teilbeträge sind getrennt zu berechnen 

und auf volle Euro auf-
zurunden (BMF Schrei-
ben Tz. 2). Damit erfolgt 
die Berechnung für alle 
Steuerklassen gleich und 
nicht mehr wie bisher für 

die Steuerklassen I und II, IV und III unter-
schiedlich. Neu ist auch, dass der Arbeits-
lohn für die Berechnung der Vorsorgepau-
schale und der Mindestvorsorgepauschale 
nicht mehr um den Versorgungsfreibetrag 
und den Altersentlastungsbetrag vermin-
dert werden muss. 

Günstigerprüfung: 
Entfallen zum 1.1.2010 ist die Günsti-
gerprüfung bei der Vorsorgepauschale im 
Lohnsteuerabzugsverfahren. Unverändert 
wird eine Vorsorgepauschale in allen Steu-
erklassen berücksichtigt.

Neuregelungen zur  
Vorsorgepauschale ab 2010

Vorsorgepauschale: 
ab 2010 nur noch im  

Lohnsteuerabzugsverfahren 



Erbschaftsteuer  
verfassungswidrig? 

Experten meldeten in der Vergangen-
heit immer wieder Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit des neuen – seit dem 
1.1.2009 geltenden – Erbschaftsteuer-
rechts an. So wird sich der BFH dem-
nächst mit der Verfassungsmäßigkeit der 
Erbschaftsteuerreform befassen. Ein ent-
sprechendes Verfahren ist unter dem Az. 
II B 168/09 anhängig. Der Kläger hatte 
von seinem Bruder sowohl Betriebsver-
mögen als auch Geldvermögen erhalten. 
Er klagt wegen der Ungleichbehandlung 
von Betriebs- und Geldvermögen. Da-
rüber hinaus hat der Verfassungsrecht-
ler Prof. Dr. Dietrich Murswiek von der 
Universität Freiburg drei Verfassungs-
beschwerden beim Bundesverfassungs-
gericht eingereicht. Der Verfassungs-
rechtler bestreitet hierbei die Zustän-
digkeit des Bundes.  Gemäß dem Klä-
ger bestehe eine konkurrierende Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes. Denn 
da das Aufkommen der Erbschaftsteuer 
den Ländern zustehe, hat der Bund das 
Gesetzgebungsrecht nur, wenn und 
soweit die Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet oder die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse eine bundesgesetzliche Rege-
lung erforderlich macht (Art. 72 Abs. 2 
Grundgesetz GG). Die Bundesregierung 
hatte sich in ihrer Gesetzesbegründung 
hingegen unter anderem darauf berufen, 
dass eine bundeseinheitliche Regelung 
zur „Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse" sowie zur „Wahrung der 
Wirtschafts- und Rechtseinheit" not-
wendig sei (vgl. Bundestag-Drucksache 
Nr. 16/7918 S. 44 f.). Unterschiedliche 
Regelungen wären aber gerade der Sinn 
des föderalen Systems, wie der Klä-
ger meint. Nur die Grundsatzfrage, ob 
die Erbschaftsteuer vom Erben/Erwer-
ber oder vom Erblasser/Beschenkten zu 
tragen sei, dürfe der Bund entscheiden.  
Hinsichtlich der Erbschaftsteuer dürfte 
es also spannend bleiben. 
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Wichtige Zahlungstermine im Februar 2010
10.2. Umsatzsteuer mtl. für Januar 2010 bzw. Dezember 2009 (mit Dauer-

Fristverlängerung bei Sondervorauszahlung 1/11 Abschlag), Lohnsteuer, 
Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer ev. und röm.-kath. für Januar

15.2. Ablauf der Zahlungsschonfrist für obige Steuern. Dies gilt nicht bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck.

15.2. Gewerbesteuer, Grundsteuer

18.2. Ablauf der Zahlungsschonfrist für Gewerbesteuer und Grundsteuer. 
Dies gilt nicht bei Barzahlung und Zahlung per Scheck. 

24.2. Sozialversicherungsbeiträge Februar

Anmerkung für Scheckzahler: Zahlungen per Scheck gelten erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks als geleistet.

Sofortprogramme der Banken  
gegen die Kreditkrise
Mehrere Großbanken und Sparkassen wol-
len in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirt-
schaftsministerium einen neuen Fonds auf-
legen, der Mittelständlern zu dringend benö-
tigten Krediten verhelfen soll.  

Sofortprogramm: 
Wie kürzlich aus dem Bun-
deswirtschaftsministerium 
zu entnehmen war, haben 
sich Spitzen der Wirtschaft, 
der Kreditbranche und der Gewerkschaf-
ten auf Einladung von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel darüber verständigt, wie 
sie die drohende Kreditklemme abwenden 
können. Ergebnis des Treffens war, Sofort-
programme für mehr Liquidität zu starten.  

Neuer Fonds:  
Mit einem neuen Fonds wollen mehrere 

Großbanken und die Sparkassen mittelstän-
dischen Unternehmen zu dringend benötig-
ten Krediten verhelfen. Im Gegenzug prüft 
die Bundesregierung, die Banken dafür teil-
weise von den Kreditrisiken zu entlasten, 
wie Bundesfinanzminister Schäuble ver-

künden ließ. Eine staatli-
che Beteiligung an dem 
Fonds sei jedoch nicht 
vorgesehen. 

Ersatz für Eigenkapital:  
Unter anderem sei vorgesehen, mittelständi-
schen Unternehmen mit speziellen Finanz-
instrumenten Ersatz für fehlendes Eigenka-
pital zu bieten. Gesunde Unternehmen soll-
ten dadurch in die Lage versetzt werden, 
auch mit nur wenig "echtem" Eigenkapital 
die strengen internationalen Anforderungen 
für die Vergabe von Krediten zu erfüllen.

Bankeninitiative: 
Neuer Fonds gegen  
die Kreditklemme 
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